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Vermittlung bei Anfrage "Wiederholte Anfrage" gefährliche Orte" Jena"

Anfrage von Herrn auf der Grundlage des Thüringer Informations-

freiheitsgesetzes (ThürlFG)

Sehr geehrte DamenundHerren,

die in Ihrem Schreiben vom 16. September 2019 aufgeworfenen Fragen im

Rahmeneines Auskunftsersuchens auf der Grundlage des ThürlFG werden
wie folgt beantwortet

Frage 1:
Mit E-Mail vom 18.07.2019 hat Herr einen Antrag auf Informations-
zugang an die Thüringer Polizei gerichtet. Am 26.08.2019 hat er via E-Mail
an die Erledigung seiner Anfrage erinnert, ebenso mit E-Mail vom
02.09.2019. Eine Antwort Ihrerseits erfolgte mit E-Mail vom 02.09.2019 bzw.
mit Schreiben vom 30.08.2019 an HerrnÜ Welche konkreten Grün-
de liegen vor, dass eine Entscheidung über den Antrag nicht innerhalb
der gesetzlichen Frist gemäß $ 6 Abs. 3 ThürlFG erfolgte?

Antwort:

Der Antrag des Auskunftsersuchendenging am 22.07.2019 zur Bearbeitung
bei dem zuständigen Sachbearbeiter im Sachgebiet 11 - Ordnungs- und
Schutzangelegenheiten - ein. Am 26.07.2019 erfolgte der Bearbeitungsbe-

ginn mit einem Antrag zur Erteilung der Auskunft an die Landespolizeiin-

spektion (LPI) Jenaals örtlich zuständige Dienststelle. Die Zuarbeit der LPI
Jena wurde am 02.08.2019 der Landespolizeidirektion übersandt.

Aufgrund höherpriorisierter Bearbeitungsaufgaben undeinerfolgenden Ur-

laubsabwesenheit des Sachbearbeiters konnte das Auskunftsersuchen an

Herrn Krämererst am 28.08.2019 abschließend beantwortet werden.

Nebenerforderlichen Postlaufzeiten und Zeichnungsvorbehaltenführen dar-
über hinaus andere Bearbeitungsprioritäten infolge von Dienstabwesenhei-

ten in der personalbelastenden Haupturlaubszeit zu verlängerten Bearbei-

tungszeiträumen. Aufgrund der begrenzten Sachbearbeiterkapazitäten ver-
zögerte sich deshalbleider die fristgerechte Bearbeitung.
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Frage 2

Aus dem Schreiben der LPD vom 30.08.2019 mit AZ 11.34-0016-16/2018

geht hervor, dass Herrn Krämer auf seinen Antrag geantwortet wurde. Es

wird darin auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dittes verwiesen. Nach
Auffassung von Herrn Krämer handele es sich bei dem Verweis aufdie Klei-

ne Anfrage Nr. 3580 nicht um die entsprechendenInformationen. Wurde

Herr Krämer mit Nennung der entsprechenden Informationsquelle die

begehrten Informationen betreffend Jena zugänglich gemacht?

Antwort:

Im Hinblick auf den Informationsinhalt zur thematisierten Beantwortung der

Kleinen Anfrage Nr. 3580 (siehe Anlage) ergebensich auchfür das laufen-

de Kalenderjahr 2019 keine geänderten oder ergänzenden Fakten. Darüber

hinausliegenin der Landespolizeidirektion auch keine weiteren Informati-

onsstände insbesondere zu Jenavor.

Insofern wird davon ausgegangen,dass die in der Beantwortung aufgeführte

Verweisung auf die Kleine Anfrage 3580 ausreichendist und den hierver-
fügbaren Informationsständenentspricht. Diese kann von jedem Bürgerfrei
im Internet eingesehen werden.

Aus arbeitsökonomischen Gründen wurde von einem Ausdruck sowie Über-
sendungder Kleine Anfrage Nr. 3580 an HerrnÜabgesehen.

Frage 3

Mit E-Mail vom 03.09.2019 sowie vom 09.09.2019 hatEn= die
Erledigung seiner Anfrage vom 18.09.2019 erinnert, da er der Ansichtist,
dass mit Schreiben vom 30.08.2019 Ihrerseits nicht über seinen Antrag ent-
schieden wurde. Wurde über den Antrag von Herrn lenischie-
den? Wenn nein, welche konkreten Gründeliegen vor, dass noch keine

Entscheidung erging?

Antwort:

Mit der Beantwortung des Auskunftsersuchens vom 30.08.2019 an Herrn

ERurde davon ausgegangen,dass eine Erledigung der Sache vor-
liegt.

Auf Grund andererArbeitsprioritäten hinsichtlich des Einsatzgeschehens und

der Arbeitsbelastung wurde esleider versäumt die erneuten Nachfragen von

Herrn Krämerrechtzeitig zu beantworten. Dies bitten wir zu entschuldigen.

Herr Krämer wird über die unveränderte Sachlage in Kürze schriftlich von

unsinformiert.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

 

1 Anlage
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